
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1938/2/2 3Ob43/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.02.1938

Norm

EO §216 IIIb

Rechtssatz

Das gesetzliche Vorzugspfandrecht der (Zinsgroschen)Steuer besteht für Steuerbeträge:

1. die der Hauseigentümer vom Mieter eingenommen und nicht abgeführt hat,

2. die vom Mieter nicht entrichtet wurden, wenn zugleich der Hauseigentümer unterließ, rechtzeitig die

Verweigerungs- oder Säumnisanzeige zu erstatten,

3. die auf Räume entfallen, welche der Hauseigentümer selbst benutzt.
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